
Hochschule Anhalt 
 
 

SATZUNG 
zur  

 
AUFHEBUNG 

der 
 Diplomstudiengänge 

 
 

LEBENSMITTELTECHNOLOGIE (FLT) 
und 

VERFAHRENSTECHNIK (FVT) 

vom 18.03.2020 
 
Der Senat der Hochschule Anhalt beschließt gemäß § 67 Absatz 3 Ziffer 4 des Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
(HSG LSA) i. d. F. vom 14. Dezember 2010 (GVBI. LSA Nr. 28/2010 S.600) zuletzt geändert durch Artikel 14 Abs. 15 des Ge-
setzes vom 13. Juni 2018 (GVBl. LSA S. 72, 118) die Aufhebung der folgenden Studiengänge. 
. 

Artikel I  
 
Am Fachbereich Angewandte Biowissenschaften und Prozesstechnik (FB 7) werden zum Ende des Wintersemesters 
2019/2020 am 31.03.2020 die Diplomstudiengänge Lebensmitteltechnologie (Fernstudium) und Verfahrenstechnik (Fernstudium) 
aufgehoben. 

 
Artikel II 

 
Die Ordnungen und alle dazu erlassenen Änderungs- und Ergänzungssatzungen für die im Artikel I genannten Studiengänge 
wurden mit der Zweiten Satzung zur Außerkraftsetzung von Prüfungsordnungen, Studienordnungen und Studien- und Prüfungs-
ordnungen der Hochschule Anhalt vom 01.09.2018, veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt der Hochschule Anhalt Nr. 79/2018 
außer Kraft gesetzt.  
 
 

Artikel III 
 

(1) Diese Satzung tritt nach ihrer Genehmigung durch den Präsidenten der Hochschule Anhalt in Kraft. 
 
(2) Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Fachbereichsrates des Fachbereiches Angewandte Biowissenschaften 

und Prozesstechnik vom 04.07.2018, des Senates vom 18.03.2020 sowie der Genehmigung des Präsidenten der Hochschule 
Anhalt vom 26.03.2020. 

 
(3) Veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt der Hochschule Anhalt  Nr. 83/2020. 

 
Köthen, den 26.03.2020  
 
 
Prof. Dr.-Ing. Jörg Bagdahn 
Präsident der Hochschule Anhalt  
 


